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Satzung über die Erhaltung und Gestaltung baulicher  Anlagen 
im alten Stadtkern von Anspach 

( Gestaltungssatzung )  
in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 10.12.20 07 (Artikelsatzung) 
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Vorwort 
 
Der Stadtkern Anspach der Stadt Neu-Anspach ist 1995 in das Landesprogramm „Einfache Stadter-
neuerung“ aufgenommen worden. Dieses Förderprogramm des Landes Hessen soll die vorhandene 
Substanz der gewachsenen Städte und Dörfer wieder beleben. 
 
Gefördert werden öffentliche und private Maßnahmen der Sanierung und Modernisierung vorhandener 
Gebäude, Straßen, Plätze und anderer Freiflächen mit dem Ziel, mehr Wohnraum mit mehr Wohnqua-
lität in den alten Ortskernen zu schaffen. 
 
Anspach hatte wie jede Ansiedlung und jede Region ihre eigenständige Bautradition. Sie war geprägt 
von ihrer Topographie, von den vorhandenen Materialien und den handwerklichen Fähigkeiten seiner 
Bewohner. 
 
Im Zeitalter der industriellen Fertigung sind diese Bautraditionen nahezu verlorengegangen. 
Die schnelle Verfügbarkeit fast aller Materialien, die Ausführung vieler Bauteile in kostengünstigem 
und anscheinend unverwüstlichem Kunststoff, die schnelle Herstellung durch industrielle Fertigung 
haben, anstatt des erwarteten Fortschritts 
 

·  die Gesichtslosigkeit, 
·  die Austauschbarkeit unserer Dörfer und Städte 
·  und damit den Verlust jeder regionaltypischen Eigenheit gebracht. 

 
Diese regionaltypische Eigenheit von Anspach soll wieder erkennbar werden. 
Ein Rahmenplan mit behutsamen Sanierungs- und Modernisierungsvorschlägen soll den ganz eige-
nen Charakter von Anspach wieder hervorkehren, wobei typische Gestaltungsmerkmale und überlie-
ferte Gestaltungsregeln berücksichtigt werden müssen. 
 
In dieser Gestaltungssatzung sollen Beispiele gezeigt und Aussagen zu den besonderen Merkmalen 
und Regeln des Ortes gemacht werden. Sie ist verbindliche Basis für die Beratung von Bauwilligen 
und gleichzeitig Grundlage für die Förderung der Vorhaben im Rahmen der „Einfachen Stadterneue-
rung“. 
Nur durch Einhaltung dieser Vorgaben kann die typische Gestalt und Atmosphäre Anspach erhalten 
bzw. wiederhergestellt werden. 
 
 
I. Geltungsbereich 
 
 

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 
 
Die Satzung gilt räumlich für alle im alten Stadtkern von Anspach liegenden Grundstücke und Gebäu-
de in den Abgrenzungen des Sanierungsgebietes der „Einfachen Stadterneuerung“ gemäß nachste-
hendem Plan. 
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§ 2 Sachlicher Geltungsbereich 
 
Die Satzung gilt für die äußere Gestaltung baulicher Anlagen einschließlich von Werbeanlagen und 
Warenautomaten, sowie für die Begrünung von baulichen Anlagen und die Gestaltung der Grund-
stücksfreiflächen. 
 
 
II. Äußere Gestaltung von Gebäuden 

 
§ 3 Baukörper 

 
a) Stellung des Baukörpers 
 

Bei Neu- und Umbauten ist die Stellung der Gebäude zur Straße hin unverändert bei-
zubehalten oder die nachweisliche ursprüngliche Stellung wiederherzustellen. Bei 
Schließung von Baulücken oder der Bebauung von bisher nicht bebauten Flächen ist 
die Stellung der angrenzenden Hauptgebäude zu übernehmen. Dabei ist in der Regel 
von der im betreffenden Straßenraum vorkommenden oder ursprünglichen Stellung 
der Baukörper auszugehen. 

 
b) Gebäude- und Firsthöhe 
 

 Traufsprünge zwischen nebeneinanderliegenden Gebäuden sollen nicht höher als 
0,80 m sein, es sei denn, dass topographische Gründe diese erfordern. 
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c) Gebäudebreite  

 
 Bei Neu- und Umbauten sollen die vorhandenen oder nachweislich ursprünglichen 

Gebäudebreiten übernommen bzw. wiederhergestellt werden. 
 
 Bebauungen über mehrere Parzellen hinweg oder deren einheitliche Gestaltung sind 

ohne Wechsel der Firstrichtung oder Traufsprung oder vorhandenen Vor- und Rück-
sprung einer Gebäudeflucht nicht erlaubt, da sie zu ortsunüblichen Dimensionen füh-
ren. 

 

 

 

 

Und das sollte verhindert werden, die Einzelform, die die Zeile sprengt. 

Da die Lücke gerade zwischen Längshäusern und Giebelhäusern liegt, könnte genau hier die Übergangs-
lösung gewählt werden. 

Mit Fertigteilschächten zur Kellerbelüftung drückt man das Erdgeschoss fast auf Terrain, das Haus wird 
niedriger. 



- 5 - 

d) Anbauten 
 

 Anbauten sind dem Hauptgebäude unterzuordnen. Zu beachten ist: 
·  die klare längsgerichtete Grundform des Hauptgebäudes soll erhalten bleiben; 
·  eine seitliche Grundrisserweiterung muss sich in der Dachform unterordnen und 

ablesbar ausgebildet sein, z.B. 
 
 

 
 
 
 
 

knicktem Schleppdach 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ukörper angelehntem Pult-
dach, insbesondere bei 
zweigeschossigen Gebäu-
den 

 
 
 
 
 
·  als eigenständige „Wieder-

kehr“ mit Dachanschluss, 
niedriger als der Hauptfirst 

 

 

 

Pultdach Wiederkehr 

Schleppdach 
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Giebelseitige Anbauten fördern die längsgestreckte Grundrissausbildung und sind möglich 
 
 
 
 

·  in Verlängerung des 
Hauptdaches, 

 
 
 
 
 
 
 
·  mit angelehntem Pultdach 
 
 
 
 

e) Nebengebäude (in gestalterischer Verwandtschaft zum Hauptgebäude) 
 

 
 
 
 
 
 

n in Baukörper- und Dach-
gestalt dem Hauptgebäude 
verwandt sein. 
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·  Das Hauptgebäude kann 

durch Ausbildung einer 
Hofsituation aufgewertet 
werden. 

 
 
 
 
 
 

 
 

§ 4 Erhaltung der Dachlandschaft 
 
Allgemeines: 
 
Steilgeneigte Dächer um 50° sind das Kennzeichen de r regionalen Hauslandschaft: 
 

·  sie geben den Gebäuden den typischen „stehenden“ Giebel und damit das vertraute 
„Gesicht“, 

·  sie bieten vorzüglichen Schutz gegen Regen und Schnee, 
·  sie ermöglichen zusätzliche Raumreserven mit höherem Wohnwert. 
·  Es werden geringere Tiefen der Abstandflächen als nach § 6 Abs. 1-9 HBO zugelassen 

(§ 6 Abs. 12 Ziff. 1 HBO) 
 

a) Dachform und Dachausbildung 
 

Die Dachneigung des Hauptdaches muss etwa 44-55° be tragen. Vorhandene Dächer genießen Be-
standschutz. 
 
 
 
 
 
 
 

Flachdächer, flach geneigte Dächer und 
Exzenterdächer sind unzulässig 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dachneigungsmaße: 
H : B 1:1 @ 45° 
 9:8 @ 47° 
 5:4 @ 51° 
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·  Untergeordnete Dächer und Dachteile mit Pultdach  sind nur zulässig, wenn sie in ge-
stalterischem Zusammenhang mit dem Hauptdach stehen. 

 
·  Untergeordnete Dächer und Dachteile mit Flachdach  sind nur im rückwärtigen Bereich 

des Grundstückes zulässig. 
 

 
b) Dacheindeckung  
 
 Allgemeines: 
 

Ortstypisch ist die kleinteilige Dachdeckung aus naturroten bis rotbraunen Dachzie-
geln oder Dachsteinen (u.a. Biberschwanzdeckung), aber auch Naturschiefer. 
Materialien wie Bitumen oder Welleternit sind fehl am Platz: sie können nicht altern, 
sondern werden nur schäbig. 
Dachüberstände sollen traufseitig ca. 20 bis  max. 30 cm betragen, am Ortgang max. 
30 cm. Der Ortgang ist möglichst mit Ortbrett auszubilden. Bei Dachneigungen >50° 
sollen die Dachüberstände traufseitig max. 50 cm betragen, am Ortgang max. 30 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zulässig: Unzulässig: 
·  naturrote Tonziegel als Biberschwanz- 

oder Falzziegel 
·  Naturschiefer 

·  Bitumen bei Hauptgebäuden und ein-
sehbaren Nebengebäuden 

·  Welleternit 
·  großformatige Materialien 
·  Bleche 

 
c) Dachfarbe 
 
 Allgemeines: 
 

 Die Dachfarbe ist neben der Dachform das auffälligste Erscheinungsmerkmal einer 
Dachlandschaft. 

  
·  alle rot bis rostroten Farbtöne 
 

Zulässig: 

·  naturschiefer 
 
 

Fehlender Giebel – fehlendes Dach „Liegender“ Giebel – flach geneigte Dächer 
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d) Dachaufbauten 
 
 Allgemeines: 
 
 In der mittelhessischen Bautradition sind Giebelgauben gebräuchlich. Traditionelle Formen  

sind: 
 

·  die Giebelgaube auch in ihrer Sonderform als Dreiecksgaube, 
·  die Schleppgaube 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Da sie auffällig in die Form des Daches eingreifen können, ist bei ihrer Ausbildung folgendes 
zu beachten: 

 
Sie müssen in ausgewogener Lage in der Dachfläche angeordnet sein 

·  genügend Abstand zum First 
·  zum Ortgang 
·  und untereinander 
·  und zurückhaltend in der Größe sein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gauben sollen 
 

·  die Einzelbreite von 2,00 m nicht überschreiten 
 (Ausnahme in Sonderfällen, in Abhängigkeit von Form und Größe des Hauptdaches) 
·  insgesamt nicht mehr als die Hälfte der jeweiligen Dachlänge beanspruchen 
·  die Fenster der Gaube müssen stehendes Format haben und niedriger als die der 

Hauptfassade sein 
·  müssen eine ähnliche Dachneigung und gleiche Dachdeckung wie das Hauptdach ha-

ben. 
 

Zulässige Maße: 
·  Abstände zwischen Gauben und den Dachrändern: müssen mindestens 20 % der 

 

 

Giebelgaube Walmgaube 

Schleppgaube Dreiecksgaube 
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Dachlänge betragen. 
·  zur Traufe - in der Dachschräge gemessen - 0,60 m 
·  zum First - in der Dachschräge gemessen bis zum Ausschnitt Dachgabe/Hauptdach 

- 1,00 m 
·  zwischen zwei Gauben: 1,00 m 
·  Maße von Einzelgauben: Höhe 1,20 m x Breite 2,00 m 
       (Ausnahmen in Sonderfällen, in Abhängigkeit von Form und Größe des Hauptda-
ches) 

 
Dacheinschnitte und liegende Dachfenster  sind nur zulässig: 
 

·  im rückwärtigen, von der Straße her nicht einsehbaren Bereich 
·  in der Größe 80 x 50 cm als Ausstiegsluke für den Schornsteinfeger 

 
 
Unzulässig  sind folgende Ausführungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 5 Fassaden  
 
a) Außenwände 
 
 Allgemeines: 
 

Die Fassade ist die Hauptansichtsseite eines Hauses und sollte deshalb besonders 
überlegt gestaltet werden. Gute Fassaden zeichnen sich durch die Verwendung nur 
weniger Materialien aus. Angesichts der großen Palette an Baustoffangeboten ist da-
her eine freiwillige Beschränkung von großer Wichtigkeit. 
 
Viele Häuser im alten Ortskern sind Fachwerkkonstruktionen: Sie waren bzw. sind 
verputzt, verkleidet oder als Fachwerk sichtbar. 
 
Jede dieser Ausführungen ist möglich. 
Eines sollte den verschiedenen Materialien  gemeinsam sein: Man soll sie pflegen und 
instand setzen können, damit das Haus in Würde altern kann. 
 

 
Zulässig: Unzulässig: 
·  alle mineralischen Putze, man kann sie 

ausbessern und streichen 
·  Kunstharzputze (bei Fachwerkbauten)  

·  Schieferschindeln: Man kann einzelne 
Schindeln austauschen, sie werden farb-
lich im Alter immer schöner 

·  Eternitschieferschindeln 
·  Bleche 

·  Holzschindeln: Man kann sie einlassen, 
mit Dickschicht lasieren und ausbessern 

·  Fliesen 
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·  Kunstharzputze bei Massivgebäuden  
 
b) Sockel 
 
 Allgemeines: 
 

 Ein Sockel soll das Haus vor Spritzwasser und mechanischer Beschädigung schüt-
zen. Er ist ein wichtiger Bauteil des Hauses. Deshalb muss er aber nicht durch Farbe 
oder Material besonders auffallend gekennzeichnet werden. 

 
 Wird der Anstrich des Sockelputzes etwas dunkler gewählt als der Fassadenanstrich, 

erhält das Haus eine optische Standsicherheit, ohne dass es gewissermaßen vom 
Erdboden abgehoben wird. 

 
 Die Verkleidung mit Feldsteinen, wie sie früher gewählt wurde, ist immer noch vorteil-

haft, vor allem wegen des Schutzes vor mechanischer Beschädigung. 
 
 Unschön sind die vielerorts gefliesten Sockel. Fliesen sind gut geeignet für Badezim-

mer und Gewerberäume, die besonders sauber gehalten werden müssen. An einer 
Hausfassade wirken sie technisch und kalt. Sie können sich wegen ihrer glatten Ober-
flächenstruktur der umgebenden Natur nicht anpassen und stören immer das Ge-
samtbild. Da im alten Ortskern von Neu-Anspach die Sockelzone häufig bis zu einem 
halben Geschoss hoch ist, wirken die Fliesen in dieser großen Fläche besonders ab-
weisend und steril. 

 
 Die Sockelzone soll farblich auf die Gesamtfassade abgestimmt sein und sich von der 

restlichen Fassade abheben. 
 

Zulässig: Unzulässig: 
Feldstein 
Putz 

Fliesen 
absperrende Materialien 
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c) Fassadenfarbe 
 
 Allgemeines: 
 

 Die Fassadenfarbe unterstreicht das Gesicht eines Gebäudes oder aber erschlägt es. 
Farben sollten immer zurückhaltend werden brauchen. 

 Alle zarten Pastelltöne sind möglich: 
 

·  sie unterstreichen eine gelungene Hausfassade, 
·  sie mildern eine misslungene ab und 
·  sie bilden für jede Hausbegrünung den idealen Hintergrund. 
 
Zulässig: Unzulässig: 
·  alle zarten Pastelltöne 
·  Weiß 

·  kräftige und intensive Farben 
·  grelle Farben 
·  Anthrazit 

 
§ 6 Fassadengliederung 

 
 Allgemeines: 
 

Eine Fassade wird gegliedert durch Fenster und Türen. Das grundlegende Element 
der Fassadengliederung ist das Verhältnis von Wandfläche zu Wandöffnung und de-
ren Proportionen. In den Gebäuden des Ortskerns sind die Mauerflächen der Außen-
wand stets größer als die Fensterflächen. 

 
a) Fenster 
 
 Allgemeines: 
 
 Fenster sind die Augen der Häuser. Nur die sorgfältige Einfügung der Fenster in 

die Wandfläche führt zu ansprechenden Proportionen im „Gesicht“ des Hauses. 
 
 Die Beschränkung auf möglichst wenige Formate gibt der Fassade die nötige 

Ruhe und Ausgewogenheit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Achsenbezug der Fenster in der Fassade 

taufständig zur Straße giebelständig zur Straße 
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Die Fensterfläche selbst soll gegliedert werden. Ein geteiltes Fenster gibt dem 
Innenraum die notwendige Geborgenheit. Selbst unterschiedliche Fensterformate 
vertragen sich besser, wenn die Fensterfläche gegliedert ist. 
 
„Stehende“ Proportionen entsprechen den im alten Ortskern verwendeten Forma-
ten. 
 
Auch Vorbauten und Anbauten fügen sich besser in die Fassadenfläche ein, 
wenn sie senkrecht gegliedert sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gelten folgende Richtwerte: 
 
optische Glasbreiten möglichst nicht größer als 60 cm (etwa Schulterbreite eines Menschen) 
möglichst zweiflügelige Fenster als Grundtyp verwenden 
vorhandene, breitere Öffnungen durch senkrechte Setzhölzer gliedern 
 

Zulässig: Unzulässig: 
·  Klargläser 
·  transluzente, opake Gläser 

·  kunsthandwerklich gestaltete Buntglasscheiben 
bei einsehbaren Fenstern 

·  Mattgläser, wenn Einsehbarkeit aus 
bautechnischen Gründen verhindert 
werden muss 

  

·  Rahmen aus heimischen Hölzern, na-
turbelassen oder die der Fassade an-
gepasst gestrichen werden 

·  Glasbausteine (Ausnahme Brandwand) 

·  Fenstergewände aus Holz oder Stein ·  Metallrahmen 
·  Putzfaschen, sowohl in der Struktur wie 

auch in der Farbgebung leicht von der 
Fassade abgehoben, mindestens 12 
cm breite 

·  aufgeblendete, verzierte Holzumrahmungen 

·  Kunststoff-Fenster  
 
Der optische Halt der Fenster in der Wandfläche kann durch Fenstergewände oder Putzfaschen ge-
fördert werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Putzfasche 
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b) Wetter- und Einbruchschutz  
 
 Allgemeines: 
 

 Die Gestaltung des Wetter- und Einbruchschutzes muss nicht nur funktional sein, 
sondern kann auch einen positiven Beitrag zur Fassadengestaltung leisten. 

 
 Einfach gestaltete Fensterläden als Klapp- oder Schiebeläden geben der Fassade 

durch ihren Holzanteil ein ländliches Gepräge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roll-Läden sind zwar von der Bedienung her einfacher, wirken jedoch reizlos und abwei-
send, besonders wenn sie aus Kunststoff hergestellt sind. Einigermaßen verträglich sind 
Holzroll-Läden, insbesondere mit ausstellbarer Roll-Ladenführung. 

 
Fenstergitter sind möglichst zurückhaltend zu gestalten, barocke Ziergitter wirken auf dem Land un-
passend und fremd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zulässig: Unzulässig: 
·  Holzklappläden ·  Roll-Ladenkästen außerhalb der Putz-

flucht 
·  Schiebeläden ·  barocke Ziergitter 
·  ausstellbare Holzroll-Läden  
·  Klappläden, Schiebeläden und ausstellba-

re Läden aus Aluminium und Kunststoff, 
sofern sie optisch wie aus Holz aussehen. 
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c)  Schaufenster 
 
 Allgemeines 

 
Für Schaufenster gilt wie für Fenster die Einhaltung der Proportionalität von Wandflä-
che und Öffnungsfläche durch Gliederung mittels Längs- und Querhölzern. 
 
Die Fassaden von Gewerbe- und Dienstleistungsgebäuden müssen in die ortsübliche 
Baukörper- und Fassadengestalt eingefügt werden. 
 
·  Zu große Schaufenster reißen das Erdgeschoss auf und nehmen der Fassade ih-

re Maßstäblichkeit. 
·  Ein nüchterner, ungestalteter Vorbereich trägt nicht zur Anziehungskraft des Ge-

bäudes bei - und somit auch nicht zur Kauflust. 
·  Aufdringliche Werbung wirkt städtisch und ist unpassend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klappladen 

Schiebe-Laden 

Ausstellbarer 
Holzroll-Laden 

Fremdkörper 
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Die Gebäudefunktion lässt sich darstellen 
 
·  durch einen ansprechenden Vorbereich, evtl. Mit Pflasterung und Bäumen 
·  durch ein Vordach zur Betonung des Eingangs und der Schaufenster 
·  durch maßstäblich gegliederte Schaufenster in stehendem Format 
·  Stechschilder oder Einzelbuchstaben, die auf der Fassade angebracht oder auf 

den Putz aufgemalt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bei Sichtfachwerk ist besonders darauf zu achten, dass die Schaufenster unter direk-
ter Bezugnahme der darüberliegenden Ständer angeordnet werden. 
 
Die Schaufensterbreite darf 2 Ständer des jeweiligen Fachwerks nicht überschreiten. 
Markisen sind in Form und Farbe des Fensterformates und der Fassade anzupassen. 
Korb- und tonnenförmige Markisen sind städtische Attribute, die das Ortsbild stören. 
 
Zulässig: Unzulässig: 
·  gegliederte, stehende Fenster 

(Proportionen im Verhältnis 2:3) 
·  Schaufenster ohne Eckpfeiler 

·  farblich gefasste Metallrahmen ·  Schaufenster ohne Unterteilung 
·  einfache Vordächer aus 

- Holz 
- Metall 
- Glas 
- Markisenstoff 

·  eloxierte Metallrahmen 
·  Korb- und tonnenförmige Markisen 
·  Grelle oder aufdringliche Markisenfarben 
·  Werbeaufdrucke und Beschriftung auf 

Markisen 
 

§ 7 Haustüren, Hoftore und Vordächer  
 
Allgemeines: 
 
Der Hauseingang ist ein ausgeprägter Übergangsbereich zwischen drinnen und draußen. Er soll dem 
Charakter des Hauses entsprechen, freundlich und einladend sein. 
 
Dies wird durch folgende Elemente gefördert: 
 

·  ein schützendes Vordach, i.M. nicht weiter als 1,0 m auskragend 
·  Eingangsstufen als Schwellen 
·  eine Hausbank und Blumenschmuck 

 
Abrupte Eingänge bieten keinen Witterungsschutz und erscheinen wenig einladend.  
Vordächer in Form auskragender Flachdächer aus Beton, Metall oder Kunststoffplatten wirken als 
Fremdkörper am Haus.  
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Eingangsstufen als freitragende Treppen auf Metall- oder Betonkonstruktionen erinnern an provisori-
sche Bautreppen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haustüren werden täglich betrachtet und in die Hand genommen. Sie können ein wesentliches Stück 
„Persönlichkeit“ des Hauses vermitteln. 
 
Türen aus Metall und Riffelglas erzeugen einen abweisenden und technisch kalten Eindruck. „Altdeut-
sches“ bzw. „rustikales“ Dekor ist kitschig. Hier soll Kunsthandwerk vorgetäuscht werden. 
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Das Material der Haustüren soll Vollholz oder verleimte Hölzer sein mit Kassettenunterteilungen oder 
Glasfüllungen je nach Erfordernis und in Form und Farbe der Fassade angepasst. 
 
Zu achten ist auf 

·  zurückhaltende Dimensionierung 
·  stehendes Format 
·  Flurbelichtung am besten über ein kleines Türfenster, ein Oberlicht oder ein Seitenfens-

ter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoftore sollen sich in Material und Ausführung in die Gestalt der Fassade eingliedern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zulässig:  Unzulässig:  
·  alle Holztüren, naturbelassen oder mit 

Farbfassung 
·  eloxierte Metalltüren 

·  Glasfüllungen in Klarglas ·  „rustikales“ Dekor 
·  Kassettenfüllungen ·  Riffelglasfüllung 
·  geneigte Vordächer aus 

- Holz 
- Glas 
- Metall 

·  Flachdach-Vordächer aus Beton, Metall 
oder Kunststoff 

·  Natursteinschwellen  
·  Türen aus Kunststoff  
·  freitragende Eingangstreppen, sofern die-

se für die Kellerbelichtung erforderlich 
sind. 
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§ 8 Erker, Balkone, Loggien 
 
Allgemeines: 
 
Erker und Balkone sind nicht typisch für die Bebauung des alten Stadtkerns und sollten deshalb nur 
im rückwärtigen, von der Straße nicht einsehbaren Bereich angeordnet werden. 
 

Unzulässig: 
Üppige Balkonbrüstungen aus Holz oder Schmiedeeisen nach falschem oberbayrischen oder 
städtischem Vorbild 

 
§ 9 Bauteile und Ensembles von besonderem historisc hen Wert 

 
Bauteile von kulturhistorischen Wert, die für das charakteristische Gepräge des Stadtbildes eigentüm-
lich sind oder handwerklich wertvolle Türen, Tore, Fenster, Türdrücker, Beschläge, Schilder und der-
gleichen sollen an Ort und Stelle erhalten werden. Veränderungen jeglicher Art sind mit der Unteren 
Denkmalbehörde abzustimmen und genehmigungspflichtig. 
 
Zur Erhaltung des historischen Stadtbildes sind auch solche Nebengebäude als Baukörper zu erhalten 
bzw. zu erneuern, die im Zusammenhang mit den entsprechenden Hauptgebäuden und anderen Bau-
teilen ein Ensemble bilden. 
 

§ 10 Hofräume, Außentreppen 
 
Allgemeines: 
 
Der „Hofraum“ ist eines der wesentlichen Elemente unserer ländlichen Freiflächen und zusammen mit 
der Hausfassade ein wichtiger Beitrag zum Ortsbild. 
 
Die Hoffläche soll einfach und unaufdringlich gestaltet werden: 
 

·  geschwungene, natürlich wirkende Randausbildung; 
·  möglichst wasserdurchlässiger Belag (wassergebundene Decke, Schotter, Kies); 
·  lebendig wirkende Pflasterfläche mit großem Fugenanteil; 
·  genügend Abstand von der Hauswand, damit dort noch Stauden oder Spalierobst Platz ha-

ben; 
·  ein Laubbaum als Hausbaum spendet Schatten und dient als Witterungsschutz; 
·  rechtwinklig begrenzte Hofflächen erscheinen steif und nüchtern; 
·  unstrukturierte Hofflächen aus Verbundsteinen oder Asphalt sind monoton und abweisend; 
·  Treppenaußenstufen aus unpoliertem Naturstein, vorzugsweise Sandstein oder alternativ in 

farblich passendem Betonwerkstein passen am besten zum ländlichen Ortsbild. 
·  Die nach der Stellplatzsatzung der Stadt erforderlichen Stellplätze dürfen nicht zurückgebaut 

werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Garage Eingang Küche 

Sitzbank 

Hofbaum 
Garten 
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Zulässig:  Unzulässig: 
·  Natursteinpflaster und Betonpflaster ·  versiegelte Hoffläche 
·  Kiesbelag ·  Waschbetonplatten und -treppen 
·  wassergebundene Decke  

 
§ 11 Vorgärten, Einfriedungen 

 
Allgemeines 
 
Ein freundlicher Vorgarten kann 
 

·  eine einladende Geste für die Bewohner und Besucher sein, 
·  er kann aber auch abschrecken, wenn er nur aus einem hässlichen Zaun, grauen Be-

tonplatten und den Müllcontainern besteht. 
 
Mit ein bisschen Grün lässt sich leicht ein „freundlicher Empfang“ herstellen. 
 
Städtische Gartenvorstellungen gehören nicht aufs Land: 
 

·  Steife Edeltannen oder eine Sammlung Koniferen können einen Laubbaum nicht erset-
zen und sollten vermieden werden. 

·  Die pflegeleichten immergrünen Bodendecker wirken leblos. 
 
Der Jägerzaun war ursprünglich eine schöne Handarbeit aus Weidenruten. Sein industriell hergestell-
ter Nachkomme ist eine schlechte Kopie, die besser vermieden werden sollte. 
 
Notwendige Einfriedungen sollten sich selbstverständlich und zurückhaltend in die Umgebung einpas-
sen. 
 
Fremd und abweisend wirken im ländlichen Bereich: 
 

·  „kunstvolle“ Zäune aus Schmiedeeisen 
·  geometrisch geschnittene Hecken und Thujahecken 
·  Einfriedungen aus Formsteinen 
·  Mauern, höher als 1,0 m 
·  Maschendrahtzäune 

 
Stadttypisch und passend sind: 
 

·  Einfriedungen auf kleinen Mauersockeln mit Mauerpfeilern; 
·  ein einfacher Latten- bzw. Staketenzaun, 

 
hinterwachsen mit Sträuchern und Stauden ergeben sie ein freundliches Ortsbild. 
 
Liste von Gehölzen, die empfehlenswert sind und in den ländlichen Bereich passen:  
 

Prachtspieren:  Astilbe x Arendsii 
Astilbe x Japonica 
Astilbe x Simplicifolia 
u.a. 

Verschiedene Farben, Blüten und Blatt- 
größen, frühe/späte Blütezeiten 
Juni - September 

Farne:  Wurmfarn 
Frauenfarn 
Hirschzunge 
Richterfarn 

Pryopteris 
Adiantum Pedatum (Zartex, Filigran) 
Phyllitis Scolopendrium (kräftig, fleischig) 
Mateuccia Strukthiopteris 

Funkien, Aosta:  Lanzenfunkie 
Hosta Planticinea 
�  

Hosta Lancifolia 
Grandi Flora 

 und viele verschiedene Hostarten: Große Vielfalt an Blattformen, Blattgrö-
ßen und -farben 
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Silberkerze  Frauenmantel: Alchimilla Mollis 
Eisenhut Aconitum Nappellus Waldgeißbart Aruncus Dioicus 
Fingerhut  Storchenschnabel Geranium pratense 
Akelei Aquilegia Vulgaris Kaukasusvergißm

einnicht 
Brunnera Macrophylli 

Waldglockenblume  Schaumblüte Tiarella Cordifolia 
Waldsteinie  Tränende Herzen Dicentral Spectabilis 
Haselwurz Asarum europaeum  Liriope Muscari 
Günsel  Maiglöckchen Vonvalleria Majalis 
Trugerdbeeren Duchesnea Salomonssiegel  
Gemswurz Doronicum Caucasicum Echte Hauswurz Sempervivum 

Tectorum 
Waldrebe Clematis Montana Rubens Blitz- und Donnerkraut 
Geißblatt Lonicera Caprifolium 
Efeu Hedera Helix 

                  �  
Bepflanzung von Mauerkronen, Steinpfei-
lern (Eingang) 

Glyzine Wistera Sinensis 
Gemeiner Hopfen Humulus Lupulus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zulässig:  Unzulässig:  
·  Staketen- oder Lattenzaun ·  kunstvolle Zäune aus Schmiedeeisen 
·  niedriger Mauersockel 
 

·  Maschendrahtzaun an der Straßenfront 
·  Mauern über 100 cm 
·  Einfriedungen aus Formsteinen 
·  Jägerzaun 

·  heimische Sträucher  
·  Laubbäume ·  Thujahecken an der Straßenfront 
·  Obstbäumen ·  Koniferen an der Straßenfront 

 
 

§ 12 Garagen  
 
 
Allgemeines:  
 
Garagen als Nebengebäude sollen mit dem Haupthaus eine Hofsituation bilden. Die Dachform soll der 
des Haupthauses angeglichen sein. 
 
Flachdachgaragen wirken wie Container und sind als Nebengebäude für den ländlichen Bereich un-
geeignet. 
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Bei traufseitiger Lage des Hauptgebäudes zur 
Straße empfiehlt sich ein Vorrücken der Garage 
an den Straßenrand mit seitlicher Zufahrt. 

 
Bei giebelseitiger Lage des Hauptgebäudes ist ein Zurücksetzen der Garage vorteilhaft, weil damit 
eine seitliche Hoffläche entsteht. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zulässig: Unzulässig: 
·  alle Ausführungen, die sich dem Hauptge-

bäude gestalterisch angleichen 
·  Flachdächer  

 
 
 

Terrasse 

Garage 
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III. Sonstige Bestimmungen 
 

§ 13 Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Gestaltungsvorschriften des Ab-
schnittes II. dieser Satzung verstößt. 
 
Nach § 82 der Hessischen Bauordnung kann die Ordnungswidrigkeit bis 50.000,00 € geahndet wer-
den. 

§ 14 In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
(Rechtskräftig seit dem 21.12.1997) 


